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Einleitung

Rekorderlöse auf internationalen Auktionen einerseits und Skandale um Fäl
schungen andererseits – das sind die Themen, an die man denkt, wenn es um den 
Handel mit Kunstwerken geht. Im Fokus steht daher immer wieder die Frage des 
Käuferschutzes: Der Käufer, der erhebliche Summen in den Erwerb eines Kunst
werks investiert, sei es als Kapitalanlage, sei es aus Liebe zur Kunst, soll bekom
men, was er vermeintlich erworben hat – und wenn das nicht geht, so soll er sein 
Geld zurückerhalten. 

Neben Fälschungen, denen ein Element der Täuschung innewohnt, kann die 
Erwartung des Käufers noch aus einem anderen, auf den ersten Blick weniger 
spektakulären Grund enttäuscht werden: Ein Kunstwerk kann aufgrund einer 
fehlerhaften Zuschreibung nicht authentisch sein, also von einem anderen Künst
ler stammen als zum Zeitpunkt des Kaufs angenommen.

Das Kunstwerk ist dann nicht, was es zu sein scheint. Für den Käufer kann 
dies aus ideellen wie wirtschaftlichen Gründen nachteilig sein. Denkbar ist aber 
auch, dass das Kunstwerk für die Beteiligten unvorhergesehen, vielleicht auf
grund neuerer Forschungserkenntnisse, einem berühmten Meister zugeschrieben 
wird, was seinen wirtschaftlichen Wert enorm steigern kann. Auf die Fälle der 
fehlerhaften Zuordnung wird der Blick weit weniger gerichtet als auf Fälschungs
skandale – dabei sind fehlerhafte Zuordnungen, die als Oberbegriff Fälschungen 
einschließen, aus rechtlicher Sicht spannungsgeladen, von der Thematik der Fäl
schung kaum zweifelsfrei abgrenzbar und in der Praxis sehr relevant. 

Aus deutscher Perspektive ist das zentrale Problem Folgendes: Die kaufrecht
liche Verjährungsfrist von zwei Jahren hindert den Käufer bei fehlerhaften Zu
ordnungen oftmals rein faktisch an der Geltendmachung von kaufrechtlichen 
Gewährleistungsrechten. Für Kunsthändler können aufgrund der Rügeobliegen
heit in §  377 Abs.  1 HGB noch kürzere Fristen gelten. Es bliebe dem Käufer 
 eines Kunstwerks nach Fristablauf also im Grunde nur die Irrtumsanfechtung, 
deren Ausübungsfrist mit der Entdeckung des Irrtums beginnt. Die Ausübung der 
Irrtumsanfechtung ist ihm nach deutschem Recht aber auf den ersten Blick ver
wehrt, weil die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung – zurückgehend auf 
das Reichsgericht – einen Vorrang der Sachmängelgewährleistung und daraus 
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folgend eine Sperrwirkung für andere Rechtsbehelfe annimmt, die die Irrtums
anfechtung zum Nachteil des Käufers ausschließt. 

Im Auktionshandel verschärft sich das Problem zusätzlich, weil der Bundes
gerichtshof in den Fällen Jawlensky 1 und Bodensee-Auktion 2 aus den Jahren 
1975 bzw. 1980 entschieden hat, dass die Auktionshäuser als Vermittler des 
Kaufs ihre Haftung für Fehler des Kunstwerks vollständig ausschließen können. 
Eine Ausnahme gilt nur, wenn Auktionshäuser ihre Sorgfaltspflichten verletzen 
oder freiwillig, insbesondere in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
aus Kulanz, Rückgaberechte einräumen. Der Käufer hat also im Auktionshandel 
oftmals gar keine Rechte. Die Literatur fordert vor diesem Hintergrund teilweise, 
dem Käufer im Wege eines Haftungsdurchgriffes, vergleichbar mit der Kon
struktion beim Leasing, jedenfalls abtretbare Rechte der Auktionshäuser gegen
über dem Einlieferer zuzubilligen. Der Bundesgerichtshof hat sich hierzu – ent
gegen der Hoffnung von Literatur und Praxis – in seiner ersten Entscheidung 
zum Auktionskauf nach der Schuldrechtsmodernisierungsreform im Fall Buddha 
aus Sui-Dynastie 3 im Jahr 2013 nicht positioniert. Praktisch sind die Rechts
behelfe des Käufers also weiterhin sehr eingeschränkt, auch deshalb, weil er be
weisen muss, dass eine Fälschung oder falsche Zuschreibung vorliegt.4

Die Rechtsposition des Verkäufers ist besser als die des Käufers: Er kann den 
Kaufvertrag über das fragliche Kunstwerk anfechten, wenn sich herausstellt, 
dass er unwissentlich ein unerkanntes Meisterwerk verkauft hat – für ihn existiert 
keine Sperrwirkung. Diese unterschiedliche Behandlung der Beteiligten in ver
gleichbaren, spiegelbildlichen Situationen wirkt unangemessen und beeinträch
tigt Wertungen des Irrtumsrechts.5 Dennoch scheint es so, als könnte sich keine 
andere Lösung etablieren. 

Die Untersuchung legt den Schwerpunkt auf dieses Ungleichgewicht der 
Rechte der Beteiligten beim Kauf von Kunstwerken. Dabei geht es nicht um eine 
Auseinandersetzung mit den dogmatischen Grundlagen der Sperrwirkung der 
Sachmängelgewährleistung, die – vor allem vor der Schuldrechtsmodernisie
rungsreform – vielfach thematisiert worden sind, sondern um die Gestaltungs
möglichkeiten der Sperrwirkung nach der Schuldrechtsmodernisierungsreform 
einzig für den Kunsthandel.

1 BGH, Urt. v. 15.1.1975 – VIII ZR 80/73 = BGHZ 63, 369 – Jawlensky.
2 BGH, Urt. v. 13.2.1980 – VIII ZR 26/79 = BGH NJW 1980, 1619 – Bodensee-Auktion.
3 BGH, Urt. v. 9.10.2013 – VIII ZR 224/12 = NJW 2013, 3560; zugunsten eines Haftungs

durchgriffs aber die Vorinstanz: OLG München, Urt. v. 26.6.2012 – 5 U 2038/11. 
4 Schack, KUR 2015, 159, 165.
5 Zur Bedeutung dieses Aspekts im Irrtumsrecht: Siehr, in: FS Hanisch, S.  247, 253 ff.; 

Zweigert, ZfRV 1966, 12, 12 ff. 
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Dem rechtsvergleichenden Ansatz folgend steht bei der Untersuchung die ge
richtliche Entscheidungspraxis in den untersuchten Ländern im Vordergrund. 
Der Blick auf die ausländischen Rechtsordnungen dient der Suche nach alter
nativen Lösungen und Erkenntnissen aus der Umsetzung anderer Wege, die in 
Deutschland nicht praktiziert werden. Rechtstechnisch sind die Bestimmungen 
hinsichtlich der Irrtumsanfechtung – anders als weite Teile der kaufrechtlichen 
Bestimmungen – in den untersuchten Ländern kaum vereinheitlicht6 und bieten 
angesichts unterschiedlicher Voraussetzungen verschiedene Mechanismen, um 
eine wertende Risikoverteilung zu steuern. 

Die Untersuchung beginnt mit einer Bestandsaufnahme. In den Länderberich
ten folgen die Betrachtungen der untersuchten Rechtsordnungen, wobei die Un
tersuchung des deutschen Rechts den Schwerpunkt bildet. Im Anschluss an die 
Länderberichte folgt ein Vergleich der Lösungswege der untersuchten Länder 
und eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, ob die französische und/
oder die englische Rechtsordnung Lösungsansätze oder Gesichtspunkte hervor
bringen, die im Rahmen der Diskussion um die Behandlung fehlerhafter Zuord
nungen von Kunstwerken für die deutsche Diskussion einen Mehrwert erbringen 
könnten.

6 Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, S.  955.
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Die Sperrwirkung der Sachmängelgewährleistung geht auf höchstrichterliche 
Entscheidungen des Reichsgerichtes zurück, die – ebenso wie die wesentlichen 
nachfolgenden Rechtsänderungen – einführend zur Verdeutlichung der Thematik 
kurz skizziert werden. Als tatsächliche und rechtliche Grundlagen der Unter
suchung werden im Anschluss daran vier zentrale Punkte näher betrachtet: zu
nächst die Begrifflichkeiten, dann die Entwicklung und die heutigen Situationen 
des Kaufs von Kunstwerken, der rechtliche Rahmen der Veräußerungen und die 
möglichen Konflikte, die bei Kunstkäufen auftreten können.

I. Die Sperrwirkung der Sachmängelgewährleistung 

Für die weitere Untersuchung sind die Entstehung der Sperrwirkung und die 
nach folgenden Rechtsänderungen herauszuarbeiten. 

1. Rechtsprechungsübersicht

Die bisherige Haltung der Rechtsprechung zur Behandlung von Irrtümern, die 
die Authentizität betreffen, lässt sich anhand der im Folgenden referierten Ent
scheidungen illustrieren. 

a) Der Hausschwamm II-Fall 1 

Das Urteil im Fall Hausschwamm II aus dem Jahr 1905 ist die erste Entschei
dung des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Gesetzbuch, in der das Reichsgericht, 
namentlich der 5. Zivilsenat, die Sperrwirkung der Sachmängelgewährleistungs
rechte zum Nachteil der Irrtumsanfechtung ausspricht.2 

1 RG, Urt. v. 1.7.1905 – V 16/05 = RGZ 61, 171; eine Konkurrenz der Anfechtung wegen 
Irrtums über eine Eigenschaft mit den Gewährleistungsrechten verneinend auch: RG, Urt. v. 
16.1.1906 – II 487/95 = RGZ 62, 282, 285 (II. Zivilsenat); am Rande angesprochen in: RG, Urt. 
v. 19.3.1909 – II 504/08 = RGZ 70, 423, 429 f. (II. Zivilsenat).

2 Die Entscheidung wird rechtshistorisch als Vereinheitlichung der bis dahin unterschied
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Der der Entscheidung zugrunde liegende Fall betraf den Kauf eines mit einem 
Haus bebauten Grundstücks. Nach Ablauf der nach damaligem Recht sechs
monatigen kaufrechtlichen Verjährungsfrist kam der Verdacht auf Hausschwamm 
an dem auf dem streitgegenständlichen Grundstück gelegenen Gebäude auf. Die 
einzig noch in Betracht kommende Irrtumsanfechtung hielt das Reichsgericht für 
unzulässig. Zentrales Argument der reichsgerichtlichen Urteilsbegründung war 
der Verkehrsschutz, den der Gesetzgeber vor allem in der kurzen Verjährungs
frist des §  477 BGB a. F., aber auch durch die Bestimmungen zu den Auswirkun
gen der Fahrlässigkeit des Käufers in §  460 BGB a. F. und in den Vorschriften 
über öffentliche Versteigerungen zum Ausdruck gebracht habe.3 Die Zulassung 
der Irrtumsanfechtung, die deutlich länger ausübbar sei, konterkariere die gesetz
lich statuierte Verkehrssicherheit. Die Sachmängelgewährleistung sei als beson
dere Regelung vorrangig. Dass die Irrtumsanfechtung zuzulassen sei, folge auch 
nicht aus den Protokollen zur Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches; diese 
seien insoweit unergiebig.4 Die getroffene Wertung gelte auch für zunächst ver
borgen gebliebene Mängel, da das Gesetz nicht zwischen offenen und verdeck
ten Mängeln unterscheide.5

b) Der Cranach-Fall 6

Der Entscheidung des Oberlandesgerichts München im CranachFall lag ein für 
den Kunsthandel typischer Sachverhalt zugrunde: Der Käufer hatte eine un
signierte Zeichnung erworben, die zunächst dem Maler Lucas Cranach dem 
Älte ren 7 zugeschrieben worden war. Dem Käufer kamen nachträglich Zweifel an 
der Richtigkeit dieser Zuordnung; er ging später von der Urheberschaft des 
Künstlers Barthel Beham8 aus, woraufhin er die Anfechtung des Kaufvertrags 
erklärte. In seiner rechtlichen Würdigung stellte das Oberlandesgericht München 

lichen rheinischen und preußischen Rechtsprechung zur Frage des Bestands einer Sperrwir
kung der Sachmängelgewährleistung zugunsten der preußischen Ansicht gewertet, die anders 
als die rheinische Rechtsprechung eine Sperrwirkung annahm, siehe dazu: Ranieri, in: Falk/
Mohnhaupt, Kaufrechtliche Gewährleistung und Irrtumsproblematik, dort unter II; zu dieser 
Entwicklung auch: Haymann, S.  9 ff.

3 RG, Urt. v. 1.7.1905 – V 16/05 = RGZ 61, 175, 175 f.
4 RG, Urt. v. 1.7.1905 – V 16/05 = RGZ 61, 175, 176 f. Zum Aussagewert der Protokolle hat 

es in der Folgezeit einige Unstimmigkeiten gegeben. Dazu: Schröder, in: FS Kegel, S.  397, 
409. Heute ist allgemein geklärt, dass die Protokolle die Sperrwirkung nicht intendieren.

5 RG, Urt. v. 1.7.1905 – V 16/05 = RGZ 61, 175, 177; dazu: Krampe, JuS 2005, 773, 778, 
siehe dort auch Fn.  46.

6 OLG München, Urt. v. 1.12.1909 – BerR. 306/09 I = SeuffA 65 (1910) Nr.  90, 181.
7 Deutscher Maler und Grafiker der Renaissance (1472–1553), ab 1505 Hofmaler am kur

sächsischen Hof. 
8 Deutscher Maler und Kupferstecher (1502–1540). Ein Ausschnitt seines Werks Bildnis 
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zunächst heraus, dass nicht die Anfechtung der statthafte Rechtsbehelf sei, son
dern ein „Anspruch auf Gewährleistung“ wegen des Vorliegens eines Sachman
gels in Betracht komme. Ein solcher Anspruch stehe dem Kläger allerdings nicht 
zu. Das Risiko der Unechtheit treffe grundsätzlich den Verkäufer. Beim Kauf von 
Kunstgegenständen liege die Sache anders. Sicherheit hinsichtlich der Echtheit 
sei niemals mit objektiver Gewissheit zu erzielen. Eine andere Beurteilung der 
Urheberschaft sei jederzeit möglich, was den Handel mit Kunstwerken für beide 
Seiten zum „Spekulationsgeschäft“ mache. Die Haftung des Verkäufers sei daher 
– sofern nicht eine ausdrückliche Zusicherung des Verkäufers vorliege – ausge
schlossen. 

c) Der Plesiosaurus-Knochenfund-Fall 9 

Schon in den 1910er Jahren hatte das Reichsgericht über die in Deutschland eher 
als Randproblematik wahrgenommene Zulässigkeit der Irrtumsanfechtung des 
Verkäufers zu entscheiden: Der Kläger, Eigentümer einer Tongrube, überließ 
dort aufgefundene Knochen einem Apotheker, der sie später an den Beklagten 
weitergab. Wie sich nachträglich herausstellte, handelte es sich um Knochen ei
nes Plesiosaurus.10 Das Reichsgericht wies die Revision des in den Vorinstanzen 
unterlegenen Klägers mit einer in Bezug auf die Irrtumsanfechtung sehr kurzen 
Begründung ab: Die klägerische Vorstellung, die Knochen hätten allenfalls einen 
geringen Geldwert, sei unerheblich und begründe keinen Irrtum über eine Eigen
schaft im Sinne von §  119 Abs.  2 BGB.11 Ob zugleich ein Irrtum über die wissen
schaftliche Bedeutung des Skeletts vorliege, sei nicht zu entscheiden, da der Klä
ger dies nicht (rechtzeitig) behauptet habe.12

d) Der Ming-Vasen-Fall 13 

Am Rande der bekannt gewordenen Entscheidung des Reichsgerichts im Ming-
VasenFall, mit dem sich der 2. Zivilsenat des Reichsgerichts 1929 befasste, zei
gen sich Besonderheiten der Irrtumsanfechtung bei einem Kommissionsgeschäft. 
Dem Urteil lag ein Fall zugrunde, in dem die ursprüngliche Eigentümerin zwei 
chinesische Vasen kommissionsweise über ein Warenhaus veräußern ließ; erst 

des Hans Urmiller mit seinem Sohn zierte zu Zeiten der Deutschen Mark den FünfzigMark
Schein (dritte Serie).

9 RG, Urt. v. 15.2.1912 – 322/11 = RG JW 1912, 525.
10 Plesiosaurier waren im Meer lebende Reptilien, die zur gleichen Zeit wie die Dinosaurier 

ausstarben.
11 RG, Urt. v. 15.2.1912 – 322/11 = RG JW 1912, 525, 525.
12 RG, Urt. v. 15.2.1912 – 322/11 = RG JW 1912, 525, 525.
13 RG, Urt. v. 22.2.1929 – II 357/28 = RGZ 124, 115.
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später stellte sich heraus, dass die Vasen aus der Ming-Dynastie14 stammten und 
einen beachtlich höheren Marktwert hatten als den erzielten Verkaufspreis.15 Das 
Reichsgericht, welches den Fall zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an 
das Tatgericht zurückverwies, war folgender Rechtsauffassung: Entscheidend für 
das Vorliegen eines Irrtums sei, ob sich der Kommissionär hinsichtlich des Alters 
der Vasen geirrt habe; die Kommittentin, also die ehemalige Eigentümerin, könne 
sich aber nur dann auf einen solchen Irrtum berufen, wenn sie selbst im Irrtum 
war. Dafür sei wiederum maßgeblich, ob ihr für sie tätig gewordener Ehemann mit 
der Möglichkeit, dass die Vasen aus einem früheren Jahrhundert stammten, ge
rechnet habe.16 Der Fall zeigt wiederum, dass auch die Behandlung eines Irrtums 
auf Verkäuferseite im Kunsthandel einer differenzierten Betrachtung bedarf.

e) Der Ruisdael-Fall 17

Der Ruisdael-Fall verdeutlicht die Besonderheiten bei der Begründung eines 
„Fehlers“ (inzwischen: „Mangels“) im Bereich des Kaufs von Kunstwerken und 
lieferte die Begründung der Rechtsprechung, warum die Sperrwirkung der Sach
mängelgewährleistung auch für den Kunsthandel gelten sollte. 

In dem 1932 durch das Reichsgericht entschiedenen Fall hatte der Kläger von 
dem Beklagten ein Ölgemälde mit dem Titel Eichen am Wasser erworben. Das 
Bild war als Werk des Malers Jacob Izaakszoon van Ruisdael18 bezeichnet wor
den und mit einer Expertise eines ehemaligen Museumsdirektors versehen ge
wesen. Später kam der Verdacht auf, dass es von dem weniger berühmten Vetter 
und vermeintlichen „Nachahmer“ des Künstlers, Jacob Salomonszoon van Ruis-
dael, stamme. Das Reichsgericht wies die auf Rückzahlung des Kaufpreises ge
richtete Klage ab. 

In den Entscheidungsgründen befasste es sich mit zwei wesentlichen Rechts
problemen: der Interpretation des Begriffs „Fehler“ im Sinne von §  459 Abs.  1 
BGB a. F. und dem Verhältnis der Sachmängelgewährleistung beim Kauf einer 
bestimmten Sache zu verschiedenen, allgemeinen Rechtsbehelfen, darunter auch 
die Irrtumsanfechtung. Das Reichsgericht positionierte sich wie folgt: Es bestä
tigte seine bisherige Rechtsprechung zur Sperrwirkung der Sachmängelgewähr
leistung. Die Sachmängelgewährleistung schließe die Irrtumsanfechtung als „be
sondere gesetzliche Ordnung“ für diese Geschäfte aus.19 Dies gelte auch für den 

14 Chinesische Dynastie, die als Hochzeit der chinesischen Künste gilt (1380–1644).
15 Der Kaufpreis lag bei RM 390,00, der Weiterverkaufserlös bei RM 200.000,00.
16 RG, Urt. v. 22.2.1929 – II 357/28 = RGZ 124, 115, 120.
17 RG, Urt. v. 11.3.1932 = RGZ 135, 339.
18 Niederländischer Maler (1628 / 1629–1682).
19 RG, Urt. v. 11.3. 1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 340.
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Kunsthandel. Die Anwendbarkeit der Sachmängelgewährleistung werde auch in 
diesem Bereich auf der Grundlage eines subjektiven Fehlerbegriffs nicht gehin
dert. Die fehlende Authentizität eines Kunstwerks begründe das Vorliegen eines 
Fehlers, ungeachtet des Umstandes, dass es sich zugleich um ein echtes Werk 
eines anderen Künstlers handele.20 Der Kläger könne mit seiner Rechtsauffas
sung, nach der lediglich ein beiderseitiger Irrtum über den wahren Meister und 
wegen einer Aliudlieferung kein Sachmangel vorliege, nicht überzeugen.21 Ge
genstand des Kaufs und damit Maßstab für die Beurteilung, ob ein Sachmangel 
gegeben sei, sei beim Spezieskauf das körperlich zum Kauf gestellte und über
gebene Bild.22 Ausgehend davon liege bei Abweichungen in Bezug auf die Ur
heberschaft ein Mangel vor, ungeachtet der Tatsache, ob es sich um eine Kopie, 
Fälschung oder die Schöpfung eines anderen Malers handele.23 Denn beim Er
werb des Werkes eines bestimmten Künstlers bestehe der nach dem Vertrag vor
ausgesetzte Gebrauch darin,
„daß dem Käufer die Möglichkeit verschafft wird, sich des Besitzes eines Werkes gerade dieses 
Meisters zu erfreuen, sich in die Malweise und sonstige Eigenarten dieses Künstlers zu vertie
fen und sie sich vor Augen zu halten. Andere Vorteile, besonders solche geldlicher Art, wenn 
ein Künstler oder ein Werk von starkem Ruf in Frage steht, können damit Hand in Hand gehen, 
doch dies ist unwesentlich.“24

Für den umgekehrten Fall, dass das streitbefangene Kunstwerk höherwertig sei, 
gelte daher im Grundsatz dasselbe.25 Das erzielte Ergebnis sei rechtspolitisch 
wünschenswert: Der Käufer sei auf die zeitlich begrenzten Gewährleistungsrech
te beschränkt; die Alternative, die Irrtumsanfechtung für derartige Fälle zuzulas
sen, begründe aufgrund der langen Verjährungsfrist von 30 Jahren auch für den 
Kunsthandel einen „unerträglichen Zustand“.26

f) Der Leibl/Duveneck-Fall 27

Der Bundesgerichtshof befasste sich im Jahr 1988 mit einem Fall, in dem der 
Verkäufer eines Ölgemäldes, welches zunächst Frank Duveneck 28, später aber 
Wilhelm Leibl 29 zugeschrieben worden war, die Irrtumsanfechtung erklärt hatte. 

20 RG, Urt. v. 11.3. 1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 341.
21 RG, Urt. v. 11.3. 1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 341.
22 RG, Urt. v. 11.3. 1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 341.
23 RG, Urt. v. 11.3.1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 342.
24 RG, Urt. v. 11.3.1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 342 f.; in diese Richtung schon: RG, 

Urt. v. 27. 11. 1926 – I 39/26 = RGZ 115, 286, 287 – Ostade/Teniers.
25 RG, Urt. v. 11.3. 1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 343.
26 RG, Urt. v. 11.3. 1932 – II 307/31 = RGZ 135, 339, 344.
27 BGH, Urt. v. 8.6.1988 – VIII ZR 135/87 = NJW 1988, 2597.
28 USamerikanischer Maler, Radierer und Bildhauer (1848–1919).
29 Deutscher Maler (1844–1900).
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Der Bundesgerichtshof gab der Klage dem Grunde nach statt. In der Urteils
begründung trifft er zwei wesentliche Aussagen: Erstens hindere die Sachmän
gelgewährleistung den Verkäufer nicht an der Irrtumsanfechtung, weil ihm selbst 
keine derartigen Rechte zustünden.30 Das Bestehen von Sachmängelgewährleis
tungsrechten für den Käufer führe nicht zu dem Ergebnis, dass dem Verkäufer im 
Kunsthandel die Anfechtung grundsätzlich versagt sei. Innerhalb der allgemei
nen Grundsätze des Rechtsmissbrauchs sei darauf abzustellen, ob der Verkäufer 
sich durch die Anfechtung seinen Pflichten entziehe. Auch der Umstand, dass der 
im USHandel für ein Werk von Duveneck erzielbare Preis möglicherweise dem 
für ein Gemälde Leibls in Deutschland entspreche, stehe der Anfechtung nicht 
entgegen. Der allgemeine Grundsatz, dass die Gewährleistungspflichten den Ver
käufer an der Ausübung der Irrtumsanfechtung nur dann nicht hinderten, sofern 
die verkaufte Sache besserer Beschaffenheit sei als angenommen oder ein „be
sonderes subjektives Interesse“ des Verkäufers bestehe, bedürfe zugunsten des 
Verkäufers einer Einschränkung: Die Anfechtung könne dann nicht ausgeschlos
sen sein, wenn ihre Ausübung nicht zur Folge habe, dass der Verkäufer sich sei
nen Gewährleistungspflichten entziehe.31 Dass der Verkäufer den Wert eines 
Werks von Duveneck irrig zu hoch eingeschätzt haben könnte, sei ohne Auswir
kungen und begründe keine Einrede des Käufers gegen das Anfechtungsrecht 
des Verkäufers. Das Gesetz begünstige hier den Irrenden, was der Anfechtungs
gegner gegen Ersatz seines Vertrauensschadens hinzunehmen habe.32 Zweitens 
seien die Anfechtungsvoraussetzungen gegeben. Die Richtlinie, dass die Anfech
tung ausgeschlossen sei, sofern der Anfechtende keinen wirtschaftlichen Nach
teil erlitten habe, sei im Kunsthandel zu modifizieren: Unabhängig von dem wirt
schaftlichen Wert könne dem Urheber eines Werks eine höhere Wertschätzung 
zukommen.33 Der Verkäufer hätte also die Herausgabe des streitgegenständ   li chen 
Bildes verlangen können. Da jedoch noch zu klären war, ob die Herausgabe in 
Anbetracht einer vermeintlich zum Schein vorgenommenen Weiterveräußerung 
noch möglich war, wurde der Fall zur abschließenden Entscheidung an die Vor
instanz zurückverwiesen. 

g) Der Fall „unwahrer Elvis“ 34

Der enttäuschte Käufer hatte in dem vom Oberlandesgericht Düsseldorf 1991 
entschiedenen Fall seine Klage nicht auf einen Irrtum über die vermeintliche 
Echt heit zweier, von ihm von dem Beklagten erworbenen Teile eines Andy War-

30 BGH, Urt. v. 8.6.1988 – VIII ZR 135/87 = NJW 1988, 2597.
31 BGH, Urt. v. 8.6.1988 – VIII ZR 135/87 = NJW 1988, 2597.
32 BGH, Urt. v. 8.6.1988 – VIII ZR 135/87 = NJW 1988, 2597.
33 BGH, Urt. v. 8.6.1988 – VIII ZR 135/87 = NJW 1988, 2597.
34 OLG Düsseldorf, Urt. v. 9.8.1991 – 22 U 52/91 = NJW 1992, 1326.
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